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 I. Träger öffentlicher Belange  

 Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Niedersächsische Landesforsten – Forstamt Ankum 
vom 18.01.2017 

2. Gemeinde Neuenkirchen-Vörden 
vom 19.01.2017 

3. Polizeiinspektion Osnabrück 
vom 20.01.2017 

4. Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ 
vom 20.01.2017 

5. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr 
vom 24.01.2017 

6. Bundesagentur für Arbeit 
vom 24.01.2017 

7. Gemeinde Bad Essen 
vom 26.01.2017 

8. Gemeinde Stemwede 
vom 26.01.2017 

9. Erdgas Münster GmbH 
vom 26.01.2017 

10. Gemeinde Ostercappeln 
vom 03.02.2017 

11. Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems  
vom 09.02.2017 

12. Vodafone Kabel Deutschland GmbH (19. Flächennutzungsplanänderung) 
vom 13.02.2017 

13. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
vom 16.02.2017 

14. EWE Netz GmbH 
vom 17.02.2017 

15. Bischöfliches Generalvikariat 
vom 21.02.2017 

16. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt (Bebauungsplan Nr. 106) 
vom 01.03.2017 

17. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt (19. Flächennutzungsplan-
änderung) 
vom 02.03.2017 
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 Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 18. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
vom 25.01.2017 

 

a) 

 

zu a) Stellungnahme: 
Der Flächennutzungsplan entwickelt – im Gegensatz zum Bebauungsplan – kei-
ne Rechtsverbindlichkeit Dritten gegenüber. Er dient lediglich behördenintern als 
vorbereitender Bauleitplan. Insofern sind nebenstehende Ausschlüsse von Ent-
schädigungsansprüchen auf der Ebene der Bebauungsplanung abzuarbeiten. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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19. PLEdoc GmbH 

vom 26.01.2017 
 

 

 

Stellungnahme: 
Im Geltungsbereich befinden sich keine Versorgungseinrichtungen der nebenste-
henden Eigentümer bzw. Betreiber.  

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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 20. Westnetz GmbH (Bebauungsplan Nr. 106) 
vom 31.01.2017 

 

a) 

 

zu a) Stellungnahme: 
In der Planzeichnung wird das vorgeschlagene Symbol aufgenommen. Der 
Standort befindet sich im Straßeneinmündungsbereich. Eine parzellenscharfe 
Verortung erfolgt im Nachgang zu dieser Bauleitplanung. 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

b) 

 

zu b) Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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 21. Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 
vom 01.02.2017 

 

 

 

 

Stellungnahme: 
Nebenstehende Stellungnahme wird unter Hinweise wie folgt in den Bebauungs-
plan aufgenommen: 

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) 
gefunden werden, ist unverzüglich die zuständige Polizeidienststelle, das 
Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN, Regio-
naldirektion Hameln-Hannover zu benachrichtigen  

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
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 22. Vodafone Kabel Deutschland GmbH (Bebauungsplan Nr. 106) 
vom 13.02.2017 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 23. Deutsche Telekom Technik GmbH 
vom 14.02.2017 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 24. Landkreis Osnabrück (Bebauungsplan Nr. 106) 
vom 15.02.2017 

 

a) zu a) Stellungnahme: 
Es bestehen keine Bedenken gegen die vorgelegte Planung. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

b) zu b) Stellungnahme: 
In Abstimmung mit dem Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte“, Herrn Kipp, 
verläuft die Leitung nicht so wie im Regionalen Raumordnungsprogramm des 
Landkreises dargestellt, sondern außerhalb des Geltungsbereiches. Aus dem 
tatsächlichen Verlauf resultieren keine Auswirkungen auf die Planung. 

Das umschließende Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft wird durch die vor-
liegende Bauleitplanung mit der Ausweisung eines Wohngebietes nicht beein-
trächtigt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

c) zu c) Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

d) zu d) Stellungnahme: 
Der überbaubare Bereich wird geändert und entlang der Straße An der Lammert 
als einheitlicher Bauteppich festgesetzt. Sodann ist auch keine gesonderte Be-
gründung mehr erforderlich. 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
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e) zu e) Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

f) zu f) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

g) zu g) Stellungnahme: 
Im Rahmen der Bauleitplanung wurde dargelegt, wie die schadlose Ableitung des 
Oberflächenwassers erfolgen soll. Nebenstehende Anforderungen sind nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung und werden im Anschluss an dieses Verfahren 
abgearbeitet. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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h) zu h) Stellungnahme: 
Der Umweltbericht wird zurzeit erstellt und liegt zur öffentlichen Auslegung vor. 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

i) zu i) Stellungnahme: 
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird differenziert für den Umgriff des B-
Plangebietes und der F-Planänderung erstellt und liegt zur öffentlichen Ausle-
gung vor. 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

j) zu j) Stellungnahme: 
Aus städtebaulicher Sicht ist eine gewerbliche Entwicklung an dieser Stelle des 
Gemeindegebietes nicht wünschenswert, da sich unmittelbar angrenzend Wohn-
gebiete befinden. 

Darüber hinaus weist der Flächennutzungsplan der Gemeinde Bohmte noch aus-
reichende Flächen für eine gewerbliche Entwicklung der Gemeinde aus, für die 
teilweise bereits B-Pläne aufgestellt worden sind.  

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

k) zu k) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 25. Landkreis Osnabrück (19. Flächennutzungsplanänderung) 
vom 15.02.2017 

 

a) zu a) Beschlussvorschlag: 
Siehe hierzu Nr. 24 a) 

 

b) zu b) Beschlussvorschlag: 
Siehe hierzu Nr. 24 b) 

 

c) zu c) Stellungnahme: 
Für die als gemischte Baufläche (M) dargestellt Fläche in der FNP-Änderung 
liegen noch keine konkreten Überlegungen einer Nachnutzung vor. Eventuelle 
nachbarschaftliche Konflikte werden im Rahmen einer späteren Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für dieses Gebiet behandelt und sind daher nicht Gegenstand 
dieses FNP-Änderungsverfahrens. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 

d) zu d) Stellungnahme: 
Die Begründung wird ergänzt; der Wortlaut der Präambel wie nebenstehend an-
gepasst. 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
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e) zu e) Beschlussvorschlag: 
Siehe hierzu Nr. 24 d) 

Beschlussvorschlag: 
 

 

f) zu f) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

g) zu g) Stellungnahme: 
Aus geruchsimmissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen 
die Planung. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

h) zu h) Stellungnahme: 
Die Altlastenstandorte werden im Umweltbericht zur Flächennutzungsplanände-
rung behandelt; dieser liegt zur öffentlichen Auslegung vor. Die kartographische 
Darstellung erfolgt in der Planzeichnung der Flächennutzungsplanänderung. 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
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i) zu i) Stellungnahme: 
Der Umweltbericht wird zur Öffentlichen Auslegung vorliegen. 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

j) zu j) Stellungnahme: 
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wird differenziert für den Umgriff des B-
Plangebietes und den Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes erstellt und 
wird den Auslegungsunterlagen zur Öffentliche Auslegung beigefügt. 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

k) zu k) Beschlussvorschlag: 
Siehe hierzu Nr. 24 j) 

 

 

l) zu l) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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 26. Unterhaltungsverband Nr. 70 „Obere Hunte“ 
vom 15.02.2017 

 

 
 

a) zu a) Stellungnahme: 
Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Fläche für die Landwirtschaft ist 
bereits ein Unterhaltswegs- bzw. Räumstreifen integriert. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

b) zu b) Stellungnahme: 
Siehe oben Nr. 26 a) 

Beschlussvorschlag: 
 

 

c) zu c) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

d) zu d) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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e) zu e) Stellungnahme: 
Ein entsprechender Hinweis befindet sich bereits im Bebauungsplan. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

f) zu f) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 27. Wasserverband Wittlage 
vom 15.02.2017 

 

 
 

a) zu a) Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

b) zu b) Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

c) zu c) Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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d) zu d) Stellungnahme: 
Ein entsprechender Hinweis befindet sich bereits im Bebauungsplan. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

e) zu e) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f) zu f) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 28. Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
vom 16.02.2017 

 

a) zu a) Stellungnahme: 
Es liegt ein Geruchsgutachten des Ing.-Büros Öko-Control vor, das den Ausle-
gungsunterlagen beigefügt war. Die darin zugrunde gelegten Daten für die Be-
rechnung wurden von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zur Verfügung 
gestellt. 

Folgende Hofstellen wurden nicht berücksichtigt: 

1) Hofstelle Hülsing (Zur Römerbrücke, Abstand nördlichster Rand Planflä-
che - Anlagenmitte 480 m) 

2) Hofstelle Schulte (Nierhüsen,  Abstand nördlichster Rand Planfläche - 
Anlagenmitte 570 m) 

Die Hofstelle Schulte befindet sich knapp innerhalb des 600 m Radius. Die Hof-
stelle Hülsing ist im Vergleich zu den berücksichtigen Hofstellen kleiner. 

Gutachten lagen zu keinen der beiden Hofstellen vor. 

Dass die Hofstellen Schulte und Hülsing unberücksichtigt bleiben, wurde telefo-
nisch mit Herrn Arends von der Landwirtschaftskammer in einem Telefonat abge-
sprochen. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zurückgewiesen, da im Vorfeld der Erstellung des Ge-
ruchsgutachtens eine Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer erfolg-
te.  

 

b) zu b) Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 29. Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim 
vom 16.02.2017 

 

 zu a) Stellungnahme: 
Für die im Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes dargestellte gemischte 
Baufläche (M) liegen noch keine konkreten Planungen vor. Daher ergibt es kei-
nen Sinn, für diese Flächen ohne konkrete Nutzungsabsicht Schallgutachten 
erstellen zu lassen. Hinzu kommt, dass der Flächennutzungsplan keine Rechts-
kraft gegenüber Dritten entfaltet, sondern lediglich die Planungsabsicht der Ge-
meinde für eine zukünftige Nutzung auf dieser Fläche ausdrückt. 

Die Erstellung eines Lärmgutachtens erfolgt sodann, wenn für den als gemischte 
Baufläche (M) dargestellten Bereich ein Bebauungsplan aufgestellt wird. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
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